
 
Magdeburg, den 18. Oktober 2017 
 
 
Vorgriffszahlungen bei Besoldung und Versorgung im Novem-
ber möglich 
Schröder ergreift Initiative auch für Jahressonderzahlung 
 
Auf Initiative von Finanzminister André Schröder hat der Finanzausschuss heute Vorgriffs-
zahlungen für die Besoldungs- und Versorgungsbereiche zugestimmt. Damit soll verhindert 
werden, dass der zeitliche Abstand zwischen den Auszahlungen an die Tarifbeschäftigten 
und an die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Rechtsreferendarinnen 
und Rechtsreferendare sowie Versorgungsemfängerinnen und Versorgungsempfänger 
größer wird. Vorgesehen ist der Vorgriff im Zahlmonat November 2017. 
 
Die Übernahme des Tarifergebnisses für öffentlich Beschäftigte, wirkungs- und zeitgleich, 
auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich wird im Gesetz zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften geregelt. Der Entwurf des Änderungsgesetzes (LT-Drs. 7/1824) wurde im 
Landtag in erster Lesung im September in die Ausschüsse verwiesen. 
 
Finanzminister Schröder: „Für mich war es heute wichtig, dass der Finanzausschuss 
meinem Vorschlag gefolgt ist, die Zeit drängt jetzt. Hinsichtlich der jährlichen Sonderzah-
lung befürworte ich zudem eine gesetzliche Regelung, die noch in diesem Jahr in Kraft tritt. 
Diese könnte in der nächsten Landtagssitzung beschlossen werden, so dass die Auszah-
lung bereits Ende November geschehen könnte. Damit wird eine weitere Vorgabe des Koa-
litionsvertrages umgesetzt.“ 
 
 
Hintergrund: 
 

Im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen ist unter „Öffentliche Verwaltung“ festgehal-
ten: 
 
Das Rückgrat des Öffentlichen Dienstes ist sein Personal. Nur mit motivierten Mitarbeitern kann die Verwal-
tung unseres Landes für die Bürgerinnen und Bürger erfolgreich arbeiten. Um die Leistungsfähigkeit der öf-
fentlichen Verwaltung in Sachsen-Anhalt dauerhaft sicherzustellen, werden wir den öffentlichen Dienst 
schrittweise attraktiver ausgestalten. 
 
Hierzu ändern wir die maßgeblichen rechtlichen Vorschriften insbesondere wie folgt: 

• Die Beamtenbesoldung wird noch in 2016 im Haushaltsvollzug entsprechend der aktuellen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation angepasst. 

• Die Kostendämpfungspauschale für die Beihilfe und die Heilfürsorge wird zum 1. Januar 2017 ersatz-
los gestrichen. 

• Als Jahressonderzuwendung wird ab dem Jahr 2017 eine Pauschale für die Besoldungsgrup-
pen 

o bis A 8 von 600,00 Euro, 
o ab A 9 von 400,00 Euro sowie 
o für Anwärter und Versorgungsempfänger von 200,00 Euro gezahlt 

 
Die Tarifabschlüsse der öffentlich Beschäftigten werden künftig ohne zeitliche Verschiebung besol-
dungsrechtlich umgesetzt. 
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